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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/10200 

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Johannes Becher u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/11017 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Kommunalabga-
bengesetzes; 
hier: Streichung der Stichtagsregelung in Art. 19 Abs. 10 Satz 1 
(Drs. 18/10200) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Wolfgang Fackler, Manfred Ländner, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/12318 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Kommunalabga-
bengesetzes;  
hier: Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 
(Drs. 18/10200) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter zu 1: Holger Dremel 
Berichterstatter zu 2: Johannes Becher 
Mitberichterstatter zu 1: Johannes Becher 
Mitberichterstatter zu 2: Holger Dremel 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Fragen des 
öffentlichen Dienstes hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

Der Änderungsantrag Drs. 18/12318 wurde nach der federführenden Beratung 
eingereicht. 
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2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag Drs. 18/11017 in seiner 28. Sitzung am 25. November 2020 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/11017 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Gesetzentwurf 
und den Änderungsantrag Drs. 18/12318 in seiner 32. Sitzung am 26. Januar 
2021 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 

1. Der Überschrift werden die Wörter „und weiterer Rechtsvorschriften“ ange-
fügt.  

2. In § 1 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Änderung des Kommunalabgabengesetzes“. 

3. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt:  

‚§ 2 

Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 

Das Bayerische Personalvertretungsgesetz (BayPVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. November 1986 (GVBl. S. 349, BayRS 
2035-1-F), das zuletzt durch § 7 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 724) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Nach Art. 96 wird folgender Art. 96a eingefügt:  

„Art. 96a 

Sondervorschrift aus Anlass der Corona-Pandemie 

Beschäftigte einer Dienststelle, die zur Unterstützung bei der Be-
kämpfung der Corona-Pandemie oder der Bewältigung der Folgen der 
Pandemie ganz oder teilweise bis zu 18 Monate vorübergehend bei 
einer anderen Dienststelle eingesetzt sind, gehören weiterhin ihrer 
Dienststelle an.“  
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2. Art. 97 wird wie folgt geändert:  

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ angefügt.  

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.  

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt:  

„(2) Art. 96a tritt mit Ablauf des 31. Juli 2023 außer 
Kraft.“‘ 

 

4. Der bisherige § 2 wird § 3 und es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/12318 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Fragen des öffentlichen Dienstes seine Erledigung gefunden. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/11017 und Drs. 
18/12318 in seiner 47. Sitzung am 28. Januar 2021 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 
zu g e s t im m t  mit der Maßgabe, dass folgende weitere Änderungen durchge-
führt werden: 

1. In § 1 Nr. 4 wird im neu angefügten Abs. 10 Satz 5 nach dem Wort „zum“ 
das Datum „1. März 2021“ sowie nach dem Wort „am“ das Datum „28. Feb-
ruar 2021“ eingefügt. 

2. Im neuen § 3 Abs. 1 wird als Datum des Inkrafttretens der „1. März 2021“ 
eingefügt. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/12318 hat der Ausschuss einstim-
mig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Fragen des öffentlichen Dienstes seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/11017 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 

 


